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Anfrage 

der ..:-'\bgeordneten DT. STIX~ Dr. OFNER 

an den Herrn B~mdesminis tel' für IrJnel'es 

betreffend Zusammenarbeit Gendarme-.::'ie - Feuenvehr 

Nach vorliegenden InfoTIllationen soll es aufgnmd eines Erlasses 

des Bundesministers für Inneres aus dem Jahr 1978 nicht mehr zulässig 

sein, Gendarmeriepos ten mi t Fe uerno truf telefonen aus zus ta tten. 

Soll te dies tatsächlic."'1 zutreffen, 't\,ürde es sich hier um eine Ai'10rd,'lUng 

handeln, die man vom Sicherheitsstandpunkt als unverständlich12ezeichnen 

müßte. 

Die unterzeichneten .Abgeordneten riohten daher an den Herrn Bundesminister 

für Inneres die 

Anfrage 

1. Entspricht die oben Hiedergegebene Information den Tatsachen? 

2. Bei Bejahung der Frage 1: 

a) l'lelche Glündc waren für eine derartige Verfügung maßgeblich? 

b) Wie is t der Wortlaut des geges tändlichen Erlasses ? 
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